
 

 

  

 

 
Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

 Wien, am 13. Februar 2015
GZ. BMF-310205/0284-I/4/2014

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3381/J vom 18. Dezember 2014 der 

Abgeordneten Dr. Kathrin Nachbaur, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

 

Zu 1. bis 14.: 

Laut Bundesministeriengesetz (BMG) 1986, BGBl. Nr. 76/1986, fallen Angelegenheiten des 

Dienst- und Besoldungsrechts in den Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes. 

Die betreffenden Fragen wären demnach an den Herrn Bundeskanzler zu richten. 

In diesem Zusammenhang ist auch anzumerken, dass Frau Mag Sonja Steßl seit der 

Entschließung des Herrn Bundespräsidenten vom 1. September 2014 nicht mehr 

Staatssekretärin im Finanzministerium ist. 

Hinsichtlich Frage 3. darf als Fundstelle für gegenständliches Urteil des Europäischen 

Gerichtshofes (EuGH) vom 11. November 2014, Rs C-530/13, auf die Homepage des 

Gerichtshofes der Europäischen Union (http://curia.europa.eu) verwiesen werden. 
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Zu 15. bis 18.: 

Die am 21. Jänner 2015 vom Nationalrat und am 5. Februar 2015 vom Bundesrat 

beschlossene Neufassung des Besoldungsschemas für den öffentlichen Dienst verursacht die 

in der Anfrage dargestellten Auswirkungen auf das Budget nicht. In Entsprechung der 

Entschließung des Nationalrates werden derzeit vom Bundeskanzleramt 

Verbesserungsvorschläge erarbeitet, deren Budgetauswirkungen zu bewerten sein werden. 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 

(elektronisch gefertigt) 
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